
Anlagenbuchhaltung – VRV 2015 

 

Ab Mitte nächster Woche stehen in der Anlagenbuchhaltung die neuen Anlagenklassen gemäß 

VRV2015 zur Verfügung. 

Folgende Anlagenklassen kommen hinzu: 

 V003 Grundstücke zu Straßenbauten 

 V005 Anlagen zu Straßenbauten 

 V015 Kulturgüter unbeweglich 

 V046 Kulturgüter beweglich 

 V061 Im Bau befindl. Gebäude und Bauten 

 V062 Im Bau befindl. techn. Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen 

 V063 Im Bau befindl. Anlagen (Amts-, BuG) 

 V081 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 

 V082 Sonstige Beteiligungen 

 V083 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen 

 V084 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente 

 V086 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  

 V088 Partizipationskapital 

 V089 Hybridkapital 

 

Es können bereits Anlagenstammsätze in den neuen Anlagenklassen angelegt und in der 

Abrechnungsvorschrift der Innenaufträge hinterlegt werden. Im Haushalt werden natürlich 

noch die Posten gemäß VRV97 gebucht und für die Übermittlung der 

Gemeindehaushaltsdaten herangezogen: 

 

Zur Erinnerung: Die bereits bebuchten Abschreibungswertberichtigungskonten müssen nach 

dem Abschreibungslauf 12/2018 pro Gemeinde umgestellt werden (siehe Newsletter KW2-

2019). Wir haben bereits einige Tickets erhalten die nächste Woche sukzessive bearbeitet 

werden.  


